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 Veröffentlicht am 18.03.1993

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1968 §1;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Rechtssatz

Aus der demokratischen Legitimation einer Regierung allein kann nicht darauf geschlossen werden, diese würde unter

keinen Umständen Versuche zur Ausschaltung politischer Gegner unternehmen.
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